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Privatbahn Magazin: Herr Niekamp, 
die 12. Fachtagung für Anschluss-
bahnleiter konnte wieder als Prä-
senzveranstaltung in Fulda stattfin-
den. Wie wichtig sind Gespräche vor 
Ort für die Branche?
Andy Niekamp: Wir haben die Fachta-
gung für Anschlussbahnleiter vor zwölf 

Jahren hauptsächlich aus zwei Gründen 
ins Leben gerufen. Zum einen wollten 
wir die Anschlussbahnleiter regelmäßig 
mit aktuellen Informationen und Wis-
sen versorgen. Zum anderen wollten 
wir den Anschlussbahnleitern eine 
Plattform zum regelmäßigen Netzwer-
ken und Erfahrungsaustausch bieten. 
Letzteres ist für die Anschlussbahnlei-
ter nach wie vor von hoher Bedeutung. 
Pandemiebedingt haben wir in diesem 
Jahr erstmals eine Hybrid-Veranstal-
tung angeboten. Der hohe Anteil der 
Teilnehmer, die trotz der Pandemie 
nicht auf eine Präsenzveranstaltung 
verzichten wollten, etwa 50 Prozent, ist 
ein Beleg für die Wichtigkeit der Prä-
senzveranstaltungen, die wir daher 
künftig auch weiterhin anbieten wer-
den, auch wenn webbasierte Veranstal-
tungen die Zukunft darstellen. 

Mit Juli letzten Jahres gingen Ände-
rungen des Allgemeinen Eisenbahn-
gesetzes (AEG), auch des Paragra-
phen 13 einher. Welche Handlungs-

empfehlungen können Sie für 
Anschlussbahnleiter geben?
Mit dem Gesetz zur Änderung von Vor-
schriften im Eisenbahnbereich vom 
9.6.2021 (in Kraft seit dem 1.7.2021) 
wurde ein nach meiner Auffassung gro-
ßer Fehler des Gesetzes, des § 13 AEG, 
und die dazu ergangene Rechtspre-
chung des Bundesverwaltungsgerichts 
beseitigt. Bis dahin musste sich die DB 
Netz AG nicht an den Kosten des Gleis-
anschlusses beteiligen, obwohl die DB 
Netz AG von den Gleisanschlüssen 
profitiert, denn jeder Güterzug, der auf 
dem Netz der DB Netz AG verkehrt, 
beginnt und endet in einem Gleisan-
schluss. Dies hat der Gesetzgeber nun, 
27 Jahre nach der Bahnreform, erkannt, 
auch weil wir dieses Thema aufgrund 
eines seit dem Jahre 2010 laufenden 
und bis heute noch nicht abgeschlosse-
nen Musterverfahrens der Andryk 
GmbH jährlich auf der Tagesordnung 
der Fachtagung hatten. Nun hat die DB 
Netz AG die laufenden Kosten des 
Gleisanschlusses zu 100 Prozent und 
einmalige Kosten, zum Beispiel für 
Herstellung und Rückbau, zu 50 Pro-
zent zu tragen. Laufende Verträge müs-
sen spätestens am 01.7.2023 umgestellt 
sein. Die DB Netz AG möchte gern die-

Neben der nötigen Theorie und Rechtsfragen wurden in Fulda auch Themen aus der Alltagspraxis angegangen.

12. Anschlussbahnleitertagung in Fulda

Expertenrunde mit Praxistipps
Zum zwölften Mal kamen in Fulda interessierte Anschlussbahnleiter zur 
Fachtagung der AnschlussBahnProfis und der Niekamp Rechtsanwälte zu-
sammen. In der Präsenzveranstaltungen wurden wichtige Themen wie 
unter anderem die Ändeurng des AEG und die AVV-Praxis besprochen.
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Andy Niekamp
Rechtsanwalt,

auf Eisenbahnrecht spezialisiert.




